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BUNDESGERICHTSHOF 
 

BESCHLUSS 
III ZB 88/22 

vom 
 

23. Februar 2023 
 

in dem Rechtsstreit 
 
 
 
 



-  2  - 
 
 
 

Der III. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 23. Februar 2023 durch die 

Richterin Dr. Arend als Einzelrichterin 

 

beschlossen: 

 

Die Rechtsbeschwerde der Beklagten gegen den Beschluss des 

Einzelrichters des 10. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Stuttgart 

vom 3. November 2022 - 10 W 43/22 - wird auf ihre Kosten als un-

zulässig verworfen. 

 

 
Gründe: 

 

I. 

 

 Die Beklagte wendet sich mit Beschwerdeschreiben vom 14. November 

2022 gegen den vorgenannten Beschluss, mit dem ihre Beschwerde gegen die 

Streitwertfestsetzung im Versäumnisurteil des Landgerichts (Einzelrichter) vom 

3. März 2022 zurückgewiesen worden ist. 

 

 

II. 

 

 Das Rechtsmittel der Beklagten ist - worauf sie ausdrücklich hingewiesen 

worden ist - unstatthaft, da gegen eine Streitwertfestsetzung gemäß § 68 Abs. 1 

Satz 5, § 66 Abs. 3 Satz 3 GKG eine (Rechts-)Beschwerde an einen Obersten 

Gerichtshof des Bundes nicht stattfindet. 
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 Da die gesetzlich bestimmte Gebührenfreiheit nach § 68 Abs. 3 Satz 1 

GKG nur für statthafte Verfahren gilt, ist das kraft Gesetzes ausgeschlossene 

Rechtsmittel der Beklagten kostenpflichtig (vgl. BGH, Beschlüsse vom 7. Dezem-

ber 2010 - VIII ZB 77/10, juris, Rn. 2 und vom 3. März 2014 - IV ZB 4/14, juris, 

Rn. 2 f). 

 

 Die Rechtsbeschwerde ist daher von der nach § 1 Abs. 5, § 68 Abs. 1 

Satz 5, § 66 Abs. 6 Satz 1 Halbsatz 2 GKG zur Entscheidung berufenen zustän-

digen Einzelrichterin des Senats (vgl. BGH, Beschluss vom 9. August 2021 - GSZ 

1/20, NJW 2021, 3191 Rn. 22 mwN) kostenpflichtig als unzulässig zu verwerfen. 

 

Arend 

Vorinstanzen: 

LG Heilbronn, Entscheidung vom 03.03.2022 - 3 O 264/21 -  

OLG Stuttgart, Entscheidung vom 03.11.2022 - 10 W 43/22 -  
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